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Konformitätsbescheinigung für 

Lebensmittelkontakt-Materialien  
 

 
 

Lieferant: Backideen H&G GmbH 
Bergstraße 17 
66969 Lemberg 
Tel.: 06331 2271700 
Fax: 06331 2271705 

Produkt: Grünes Tuch PES 

Back-Ideen Artikelnummer: Diverse 

 
 
 
Aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen unserer Rohstofflieferanten erklären wir hiermit, 
dass unser Produkt: 
 
Grünes Tuch PES  
Weiß-grün, thermofixiert  
 
Den gesetzlichen Vorschriften der Kunststoff-Verordnung (EU) Nr. 10/2011, sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 (in ihrer jeweils aktuellen Fassung) entspricht. 
 
Die Gesamtmigration sowie dir spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer 
Anwendung unter den gesetzlichen Grenzwerten. Die Prüfung erfolgte nach Verordnung 
(EU) Nr. 10/2011 (Anhang V). 
 
Substanzen, die auch als Lebensmittelzusatzstoffe erlaubt sind, „Dual-Use-Stoffe“, sind in 
dem angegebenen Material nicht enthalten.  
 
 
Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: 
 
 

- Art/Arten von Lebensmitteln oder Verfahren, für die das Material geeignet ist: 
 

Alle Arten von Lebensmitteln  

 
- Art/Arten von Lebensmitteln oder Verfahren, für die das Material nicht geeignet ist: 

 
Keine 

 
- Prüfbedingungen: 

 
 Simulanz A: 10% Ethanol, bei 24 Std., 40°C 
 Simulanz B: 3% Essigsäure, bei 24 Std., 40°C 
 Simulanz D2: 95% Ethanol in Kombination mit iso-Octan als 

Fettsimulanz, bei 24 Std., 40°C 
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- Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Flächen zum Volumen, 

anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde:  

 
Flächen-Volumen-Verhältnis 6:1  

 
 
Da im oben genannten Produkt eine funktionelle Barriere aus Kunststoff verwendet wird, 
bestätigen wir, dass die gesonderten Vorgaben der Kunststoff-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 
eingehalten werden.  
 
Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt und dessen Verwendung wie 
spezifiziert. Die Konformitätsprüfung wurde nach den o.g. Regeln durchgeführt; danach 
erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die 
rechtlichen Vorgaben. Bei Abweichungen vom Einsatzzweck obliegt die Konformitäts- und 
Eignungsprüfung dem Verwender.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

 

 
Lemberg den  
26.10.2023 

 

Florian Hartmuth 


